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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat überwies mit knappem Mehr die im Oktober 1991 eingereichte
Standesinitiative des Kantons Aargau zur Ergänzung des Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer, welche verlangt, dass die von den Kantonen festgesetzten
Eigenmietwerte bei der Berechnung der direkten Bundessteuer zu übernehmen sind,
soweit sie mindestens den halben Marktwert umfassen. Indem das Parlament bei der
Beratung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) darauf verzichtete,
die Festsetzung des Eigenmietwertes zum Marktwert vorzuschreiben, und stattdessen
die Formel der "Berücksichtigung der ortsüblichen Verhältnisse" wählte, zielte es laut
Begründung der Initianten auf die Übernahme der kantonalen,Eigenmietwerte ab. Ohne
eine derartige Ubernahme würden sich in zahlreichen Kantonen zwei verschiedene
Werte für die Berechnung der kantonalen und eidgenössischen Steuererklärung
ergeben. Da aber die direkte Bundessteuer auch von den kantonalen
Steuerverwaltungen veranlagt und bezogen wird, würde sich dadurch ein erheblicher
Verwaltungsmehraufwand ergeben. Eine parlamentarische Initiative Aguet (sp, VD) (Pa.
Iv. 91.421), welche auf die gleiche steuerliche Belastung von Eigenheimbesitzern und
Mietern abzielte, lehnte die grosse Kammer ab. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat nur der
Standesinitiative des Kantons Jura Folge, welche die Streichung von Steuerbussen
verlangt. Die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv. 01.301), welche zusätzlich die
Streichung der Steuerschulden fordert, lehnte der Rat ab. Damit wären den Erben
desjenigen, der Vermögenswerte nicht deklariert hat, die Steuern erlassen worden,
während die Erben eines andern, der sein Vermögen sauber deklariert hat, hätten
Steuerschulden bezahlen müssen. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat gab einer jurassischen Standesinitiative Folge, welche eine Anpassung
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer verlangt. Steuerpflichtige sollen in
einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen zur Herausgabe von
Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen Rechtspraxis gerügt. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Oppositionslos stimmte der Nationalrat als Zweitrat der Standesinitiative des Kantons
Jura zu, welche die Streichung von Steuerbussen verlangt. Gegen die Empfehlung
seiner Rechtskommission hiess er auch die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv.
01.301) gut, welche zusätzlich die Streichung der Steuerschulden fordert; der Ständerat
lehnte dieses Begehren hingegen erneut ab. Er gab jedoch einer Standesinitiative aus
demselben Kanton (St. Iv. 02.308) Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für
eidgenössische und kantonale Steuern fordert. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Nachdem der Ständerat im Vorjahr einer Standesinitiative des Kantons Jura Folge
gegeben hatte, billigte der Nationalrat das Begehren diskussionslos. Es verlangt eine
Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer. Steuerpflichtige sollen
in einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen zur Herausgabe
von Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen Rechtspraxis gerügt. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.03.2004
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer Standesinitiative des Kantons Jura billigte das Parlament den
Gesetzesentwurf der ständerätlichen Rechtskommission zur Abschaffung von
„Erbenbussen“. Damit trug es zum einen der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte Rechnung, wonach solche Bussen persönlich und
demzufolge unvererblich sind und zum andern dem Schweizerischen Strafgesetzbuch,
nach dem eine Busse mit dem Tod des Verurteilten wegfällt. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
MAGDALENA BERNATH
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Gegen den Antrag des Bundesrates und den Widerstand der Linken gab nach der
kleinen Kammer im Vorjahr auch der Nationalrat einer Standesinitiative des Kantons
Tessin Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für eidgenössische und kantonale
Steuern fordert; er hiess auch eine parlamentarische Initiative Polla (lp, GE) (Pa. Iv.
03.406) gut, welche in dieselbe Richtung zielt. Im Gegenzug überwies er ein Postulat
der Minderheit seiner WAK (Po. 03.3433), welches die Erhöhung der Zahl der
Steuerinspektoren verlangt, um die Steuerkontrolle zu verbessern. Gegen die
Empfehlung des Bundesrates lehnte der Ständerat eine Motion der WAK-NR (Mo.
03.3432) ab, welche den Bundesrat aufforderte, im Falle einer allgemeinen
Steueramnestie gleichzeitig eine Verschärfung der Strafbestimmungen und der
Steuererfassungspraxis vorzubereiten. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer Standesinitiative des Kantons Jura nahm das Parlament eine
Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vor. Demnach sollen
Steuerpflichtige in einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen
zur Herausgabe von Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen
Rechtspraxis gerügt. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession wies der Ständerat eine im Vorjahr eingereichte Standesinitiative
des Kantons Zug zurück, welche einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. Die Ablehnung wurde unter
anderem damit begründet, dass bereits zahlreiche Ausbildungsabzüge im Steuerrecht
vorhanden waren. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD

Die Staatsfinanzen des Bundes befanden sich im Berichtsjahr trotz der wirtschaftlichen
Wachstumsverlangsamung in solider Verfassung. Im Gegensatz zum defizitgeplagten
Ausland schloss die Staatsrechnung erneut mit einem Überschuss. Vor diesem
Hintergrund überraschte es kaum, dass die eidgenössischen Räte radikalen
Reformvorschlägen nicht wohlwollend gesinnt waren. So gab der Nationalrat drei
Standesinitiativen keine Folge, die eine Vereinfachung des Steuersystems verlangten.
Damit wurden die im Jahre 2010 durch den Ständerat gefällten Beschlüsse bestätigt.
Das erste Geschäft betraf die Standesinitiative „Easy Swiss Tax“, welche der Kanton
Zürich bereits im Jahre 2008 eingereicht hatte. Der Vorstoss zielte darauf ab, die
eidgenössische Steuergesetzgebung grundlegend zu revidieren, indem Gemeinden und
Kantone bei der Einkommensbesteuerung individuelle Einheitssteuertarife und fixe
Einheitsabzüge einführen sowie die geltenden Vermögens- und Ertragsbesteuerungen
durch eine Soll-Kapitalrendite-Besteuerung ersetzen sollten. In der Frühjahrssession
sprach sich eine knappe Mehrheit von 77 zu 74 NationalrätInnen gegen die
Standesinitiative aus. Deutlicher fiel das Abstimmungsergebnis zu einer
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt (St. Iv. 10.309) aus, welche die
Steuerausnahmen und die Steuerabzüge auf das unbedingt Notwendige reduzieren, den
Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stärken und eine koordinierte
Vorgehensweise von Bund und Kantonen bei der Reform ihrer Steuersysteme fördern
wollte. Mit 101 zu 47 Stimmen gab auch der Nationalrat diesem Vorstoss keine Folge. Das
gleiche Schicksal wurde schliesslich einer Standesinitiative des Kantons Neuenburg (St.
Iv. 08.325) zuteil, welche die Bundesversammlung aufgefordert hätte, bei der direkten
Besteuerung von natürlichen Personen eine Erhebung an der Quelle zu ermöglichen.
In der Frühjahrsession stimmte eine Mehrheit von 107 zu 51 Nationalrätinnen gegen
dieses Anliegen. Der Ständerat hatte dieser Standesinitiative bereits im Jahre 2010
keine Folge geben. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2012
LAURENT BERNHARD

Wie der Ständerat im Jahre 2011 gab auch der Nationalrat einer Standesinitiative des
Kantons Zug keine Folge, die einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2013
LAURENT BERNHARD
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Der Kanton Solothurn hatte im Jahre 2009 eine Standesinitiative eingereicht, welche
die Bundesversammlung dazu einlud, Massnahmen zu treffen, um die Steuerhoheit des
Kantons Solothurn vor jeglicher Einmischung durch die Europäische Union zu
schützen. Ohne im Plenum darüber zu debattieren, gab der Ständerat in der
Sommersession der Standesinitiative keine Folge. Im Jahre 2011 hatte sich bereits der
Nationalrat dagegen ausgesprochen. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
LAURENT BERNHARD

Der Kanton Basel-Landschaft hatte am 28. September 2015 eine Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern eingereicht, die in der
Wintersession 2016 vom Ständerat behandelt wurde. Diese sah vor, das Bundesgesetz
über direkte Bundessteuer (DBG) sowie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) so zu vereinfachen, dass die
gesetzlichen Grundlagen leichter verständlich werden und das Ausfüllen der
Steuererklärung sowie ihre Überprüfung weniger Zeit in Anspruch nehmen würden.
Ausdrücklich erwähnt wurden dabei drei Aspekte: Der Eigenmietwert sowie der
Hypothekarzinsenabzug sollten abgeschafft, die allgemeinen (anorganischen) Abzüge
aufgehoben und die Ausscheidungs- und Bewertungsregeln bei der interkantonalen
Besteuerung sollten so weit wie möglich einheitlich festgelegt werden. Mehrerträge aus
diesen Vereinfachungsmassnahmen sollten durch eine entsprechende Anpassung des
Steuertarifs verhindert werden. Gegenüber den Kantonen seien hingegen keine
Vorschriften zu erlassen, damit die Vereinfachung die kantonale Tarifhoheit nicht
gefährde. Martin Schmid (fdp, GR) empfahl für die WAK-SR die Ablehnung der
Standesinitiative, unter anderem weil die Kommission die vollständige Aufhebung der
(anorganischen) Abzüge ablehne und die Frage der Wohneigentumsbesteuerung bereits
in der Motion Egloff und einer Motion der RL-Fraktion beraten werde. Er wies des
Weiteren darauf hin, dass seit 2005 18 Vorstösse zur Vereinfachung der
Steuererhebung eingereicht worden seien. Zwar wünschten sich gemäss Schmid alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Vereinfachung, in der Realität sorge aber
das Parlament selbst für eine weitere Verkomplizierung, so dass die Kommission nicht
mit einer konsensfähigen Lösung rechne. In der Folge sprach sich der Ständerat mit 22
zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Standesinitiative aus. Als nächstes wird
sich der Nationalrat mit dem neusten Vorschlag zur Vereinfachung des Steuersystems
befassen. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Der Kanton Neuenburg hatte am 1. Oktober 2014 die Standesinitiative
„Familienbesteuerung. Anpassung der Gesetzgebung an die neuen Familienformen“
eingereicht, die der Ständerat in der Wintersession 2016 beriet. Der Kanton Neuenburg
hatte beantragt, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Familienbesteuerung den
veränderten Familienmodellen angepasst werden sollten. Insbesondere die
Ungleichheiten in der Besteuerung der Alimente an minderjährige und volljährige
Kinder sowie in den Abzugsregelungen für verheiratete, unverheiratete und
geschiedene Paare sollten harmonisiert werden. Für die WAK-SR erläuterte Martin
Schmid (fdp, GR) die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion Maire (sp, NE) vom 18.
Juni 2014 (Mo. 14.3468), die sich weitgehend mit der Standesinitiative des Kantons
Neuenburg deckt (genauso wie das Postulat 14.3292). Der Bundesrat hatte
argumentiert, dass die Alimentenleistungen an volljährige Kinder von diesen versteuert
werden müssten, wenn sie von den Alimentengebern als Steuerabzüge geltend gemacht
werden könnten. Dies würde jedoch keiner sachgerechten Besteuerung entsprechen.
Bezüglich der ungleichen Kinderabzüge zwischen verheirateten, unverheirateten und
geschiedenen Eltern verweist der Bundesrat auf einen früher geltenden
Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt), gemäss
dem die Unterhaltszahlungen an Kinder nicht abgezogen werden konnten, die
bezogenen Leistungen aber entsprechend auch nicht versteuert werden mussten.
Diese Regelung war aber als ungerecht empfunden worden, weil ohne Abzug der
Unterhaltszahlungen Einkommen versteuert werden musste, das in der Realität gar
nicht zur Verfügung stand. Schliesslich würde eine solche Regelung eine Vielzahl an
Anpassungen in den Scheidungskonventionen und Unterhaltsverpflichtungen nach sich
ziehen, was ebenfalls für eine Ablehnung des Vorschlags spreche. Aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse im Rat verzichtete Didier Berberat (sp, NE) als Vertreter des
Kantons Neuenburg auf einen Minderheitsantrag auf Folgegeben, der Ständerat lehnte
die Standesinitiative entsprechend stillschweigend ab. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Der Kanton Freiburg reichte im Sommer 2016 eine Standesinitiative für eine allgemeine
Steueramnestie ein. Mittels der angeregten Gesetzesänderung sollen hinterzogene
Vermögenswerte auf einfache Weise nachträglich deklariert werden können. Die
Vorteile einer Steueramnestie seien vielfältig: Allen voran profitiere die öffentliche
Hand von nicht unerheblichen Mehreinnahmen – bei der letzten Steueramnestie im
Kanton Freiburg 1969 waren rund CHF 334 Mio. nachträglich besteuert worden. Zudem
würden zahlreiche Bürger mit nicht deklarierten Vermögenswerten aufgrund der
Entwicklungen auf internationaler Ebene sowie dem „bröckelnden Bankgeheimnis“
gerne ihre Vermögenswerte regularisieren. Folglich befürworteten der Staatsrat und
der Grosse Rat des Kantons Freiburg eine Ausweitung solcher Möglichkeiten, seien in
ihren Bestrebungen aber durch ein Urteil des Bundesgerichts gegen eine
Steueramnestieregelung des Kantons Tessin zurückgebunden worden. Ein
Rechtsgutachten habe zudem gezeigt, dass die Pläne des Kantons Freiburg mit der
Bundesverfassung und dem StHG unvereinbar seien. Dies erhoffte sich der Kanton
Freiburg mithilfe der Standesinitiative zu ändern. 

Sowohl in der WAK-SR als auch anschliessend in der kleinen Kammer fand die Initiative
keinen Anklang, da es bereits die Möglichkeit zur einmaligen straflosen Selbstanzeige
von Steuersündern gebe. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der Ständeratsdebatte
zudem für die WAK-SR, dass eine Steueramnestie eines grundlegenden Systemwechsels
beim Verrechnungssteuerrecht bedürfe. Zudem schade es der Steuermoral, wenn die
geschuldeten Steuern nicht vollständig nachgezahlt werden müssten. Als Vertreter des
Kantons Freiburg plädierte Beat Vonlanthen (cvp, FR) dennoch für eine Annahme der
Initiative. Er wagte sich an heikle ethische Fragen, wie "Ist eine generelle
Steueramnestie ethisch vertretbar?". Um solche Fragen diskutieren zu können und
folglich eine generelle Steueramnestie nicht grundsätzlich auszuschliessen, bat er den
Ständerat, der Initiative Folge zu geben. Vom zweiten Freiburger Vertreter im Ständerat,
Christian Levrat (sp, FR), erfuhr Vonlanthen keine Unterstützung: Dieser störte sich
daran, dass der Ständerat zwei Stunden zuvor auf eine Revision des Steuerstrafrechts
verzichtet hatte, weil in der Schweiz so eine ausserordentlich grosse Fiskalmoral
herrsche, jetzt aber dennoch eine Steueramnestie nötig sei. Stattdessen schloss sich
Beat Rieder (cvp, VS) dem Freiburger Anliegen mit einem Plädoyer für die Steuerhoheit
der Kantone an. Diese sei mit der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden beschnitten worden, nun müsse man den Mut haben, sie den Kantonen
in dieser spezifischen Frage zurückzugeben. Der Ständerat entschied sich jedoch mit
34 zu 7 Stimmen (1 Enthaltung) gegen eine solche Änderung und gab der Initiative keine
Folge. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im November empfahl die WAK-NR der grossen Kammer oppositionslos, der
Standesinitiative des Kantons Neuenburg „Familienbesteuerung. Anpassung der
Gesetzgebung an die neuen Familienformen“ keine Folge zu geben. Da die geltenden
Regelungen verfassungskonform seien und die WAK-SR nach sorgfältiger Prüfung kein
besseres System gefunden habe, soll die geltende, eingespielte Praxis fortgeführt
werden. In der Wintersession gab auch der Nationalrat der Standesinitiative keine
Folge, womit die Vorlage vom Tisch war. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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In der Frühjahrssession 2018 bereinigte der Ständerat mit den Standesinitiativen des
Kantons Aargau (St.Iv. 16.318), des Kantons Zürich (St.Iv. 06.302), des Kantons Bern (St.Iv.
07.305) und des Kantons Basel-Stadt (St.Iv. 08.318) sowie einer Motion FK-NR (Mo.
16.3006) einige Altlasten zum Thema Heiratsstrafe und Individualbesteuerung. Konkret
forderten die älteren drei Standesinitiativen sowie die Motion eine Ablösung der
Ehepaar- und Familienbesteuerung durch eine Individualbesteuerung bei den
Einkommenssteuern respektive den direkten Steuern und den kantonalen Einkommens-
und Vermögenssteuern. Die Standesinitiative des Kantons Aargau ergänzte die
entsprechenden Forderungen um Aspekte der Sozialversicherungen. Bereits im Februar
hatte die WAK-SR die Vorstösse vorberaten und mit 7 zu 5 (Standesinitiative Aargau), 10
zu 1 (übrige Standesinitiativen) und 8 zu 2 (Motion) beantragt, ihnen keine Folge zu
geben. Begründet wurden diese Entscheide damit, dass dem Bundesrat der
entsprechende Auftrag mit der Annahme der Motion Bischof (cvp, SO) bereits erteilt
worden sei, weshalb die Botschaft des Bundesrates abgewartet und nicht parallel an
einer eigenen Version gearbeitet werden solle. Um Druck auf den Bundesrat ausüben zu
können, beantragte eine Kommissionsminderheit die Annahme der aargauischen
Standesinitiative. 

In der Ständeratsdebatte verwies Kommissionspräsident Bischof (cvp, SO) auf die
Kommissionsempfehlung und erklärte überdies kurz die Vorgeschichte der drei älteren
Standesinitiativen. Entgegen der Empfehlung der Kommission hatte der Ständerat den
drei Initiativen 2009 knapp zugestimmt, der Nationalrat hatte sie jedoch noch im
selben Jahr abgelehnt. Anschliessend wurde ihre Beratung bis nach der Abstimmung
über die Initiative „für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe” sistiert. Eine
Behandlung dieser doch relativ lange zurückliegenden Vorstösse ist möglich, weil es vor
Juni 2013 keine Behandlungsfristen gab. Behandelt würden die Vorlagen aber in der
aktuellen Frühjahrssession, weil die Behandlungsfrist der im Jahr 2016 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Aargau bald ende und sie nicht sistiert werden könne,
erklärte Bischof. Minderheitensprecher Graber (cvp, LU) kehrte zu den inhaltlichen
Aspekten zurück und betonte, dass die aargauische Standesinitiative weitergehe als die
angenommene Motion Bischof: Sie schliesse eben auch sozialversicherungsrechtliche
Forderungen ein. Zudem bemängelte er, dass der Bundesrat aufgrund der Priorisierung
der Steuervorlage 17 die Motion Bischof liegen lasse, wodurch sie womöglich in
Vergessenheit geraten könne. Um dies zu verhindern, solle man die aargauische
Standesinitiative annehmen und so weiter Druck auf den Bundesrat ausüben.
Schliesslich entschied sich Ständerat aber gegen alle fünf Vorlagen: Mit 25 zu 17
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach er sich dagegen aus, der aargauischen
Standesinitiative (St. Iv. 16.318) Folge zu geben. Dasselbe Verdikt traf stillschweigend
auch die übrigen drei Standesinitiativen, während die Motion der FK-NR ohne
Gegenantrag abgelehnt wurde. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

Obwohl der Bundesrat im März 2018 einen Vorschlag für eine «ausgewogene Paar- und
Familienbesteuerung», also für eine Abschaffung der Heiratsstrafe, vorgelegt hatte,
empfahl die WAK-NR der grossen Kammer im Februar 2019 mit 12 zu 12 Stimmen bei
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Jean-François Rime (svp, FR), der
Standesinitiative des Kantons Aargau mit ebendiesem Ziel Folge zu geben. Dadurch solle
der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte die
Kommissionsmehrheit. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.02.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Freiburg für eine allgemeine Steueramnestie. Die WAK-NR hatte zuvor mit 16
zu 8 Stimmen beantragt, aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit
durch Steueramnestien sowie aufgrund ihrer negativen Folgen für die Steuermoral auf
Folgegeben zu verzichten. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) setzte sich dafür ein, dass
die Kantone die Möglichkeit erhielten, kantonale Steueramnestien durchzuführen. Mit
102 zu 75 Stimmen entschied sich der Nationalrat wie zuvor bereits der Ständerat gegen
Folgegeben und lehnte damit die Standesinitiative endgültig ab. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Aargau zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Olivier Feller (fdp, VD) bewarb seine
Minderheit, die sich gegen ein Folgegeben ausgesprochen hatte. Er verwies darauf, dass
auch die Minderheit einer Abschaffung der Heiratsstrafe positiv gegenüberstehe, dass
es aber Schwierigkeiten bei der Initiative gebe. So verstehe die Vorlage die Ehe und die
eingetragene Partnerschaft als Wirtschaftsgemeinschaft – die entsprechenden Paare
sollen folglich gemeinsam besteuert werden –, der Nationalrat habe aber bereits eine
Motion der FK-NR zur Individualbesteuerung angenommen. Eine Annahme dieser
Initiative würde folglich einen Widerspruch darstellen. Da das Bundesgericht in der
Zwischenzeit die Abstimmung zur Initiative gegen die Heiratsstrafe für ungültig erklärt
habe, werde dieses Thema in Kürze im Parlament ausgiebig behandelt. Es bedürfe somit
keiner zusätzlichen Vorlage. Diesem Votum folgte der Rat nicht und gab der
Standesinitiative mit 102 zu 74 Stimmen (bei einer Enthaltung) Folge. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2020 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative mit der Forderung ein, die
Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in Ausbildung von den
direkten Bundessteuern abzugsfähig zu machen. Heute könnten nur die
Unterhaltsbeiträge an Kinder bis 18 Jahre abgezogen werden, obwohl junge Erwachsene
für die Finanzierung ihrer Ausbildungen häufig auch länger die Hilfe ihrer Eltern
beanspruchten. Dies sei für die Eltern eine grosse finanzielle Belastung – womöglich sei
die finanzielle Belastung in diesen Jahren gar grösser als jene bis zum 18. Lebensjahr
ihrer Kinder. 
Ende August 2021 setzte sich die WAK-SR mit der Initiative auseinander und empfahl
mit Verweis auf die Ablehnung der Erhöhung der Kinderabzüge in der Volksabstimmung
vom 27. September 2020 und auf die Ungleichbehandlung von getrennt lebenden und
verheirateten Paaren, ihr keine Folge zu geben. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 beschäftigte sich erneut der Ständerat mit der
Standesinitiative des Kantons Aargau für die «Abschaffung der Heiratsstrafe». Vor
seiner ersten Behandlung im Februar 2018 hatte die WAK-SR noch argumentiert, dass
die Botschaft des Bundesrates für eine ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung
abgewartet werden solle. Erneut sprach sich die Kommissionsmehrheit im August 2020
dafür aus, der Standesinitiative keine Folge zu geben. Der bundesrätliche Vorschlag sei
in der Zwischenzeit an die Regierung zurückgewiesen worden, damit sie Alternativen
erarbeite. Offen sei auch eine Motion Markwalder (fdp, BE: Mo. 19.3630). Es solle daher
nicht parallel auch noch an der Initiative gearbeitet werden, betonte die Mehrheit. Eine
Minderheit Bischof (cvp, SO) wollte hingegen das langjährige Problem unverzüglich
angehen. Ansonsten bleibe man noch länger als die bisherigen 36 Jahre – seit dem
entsprechenden Bundesgerichtsurteil – bei einem verfassungswidrigen System,
erläuterte der Minderheitensprecher in der Ratsdebatte. Das System, welches die
Standesinitiative vorschlage, sei dasselbe, welches bereits alle Kantone anwendeten
und das auch die Volksinitiative vorgeschlagen habe. Mit 22 zu 18 Stimmen (bei 1
Enthaltung) blieb der Ständerat bei seiner Meinung und gab der Standesinitiative erneut
keine Folge. Damit ist sie vom Tisch. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Der Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative
des Kantons Genf für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in
Ausbildung in der Herbstsession 2021 stillschweigend keine Folge. Erich Ettlin (mitte,
OW) anerkannte zuvor für die Kommission zwar die Problematik, betonte aber, dass die
Umsetzung der Initiative die «Ungleichbehandlung zwischen getrennt lebenden und
verheirateten Paaren verstärk[en]» würde, da Letztere lediglich den allgemeinen
Kinderabzug beanspruchen könnten. Stattdessen spielte er den Ball den Kantonen zu,
die ja die Möglichkeit hätten, die allgemeinen Kinderabzüge zu erhöhen. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des Kantons
Genf für einen Steuerabzug für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder erneut
zusammen mit der parlamentarischen Initiative von Jean-Pierre Grin (svp, VD; Pa.Iv.
21.424), die ein ähnliches Anliegen beinhaltete. Die Kommissionsmehrheit hatte beide
Initiativen zuvor zur Ablehnung empfohlen, weil dadurch die Ungleichbehandlung von
Verheirateten gegenüber Geschiedenen oder getrennt Lebenden verstärkt würden, die
keine entsprechenden Abzüge machen könnten. Diese Abzüge würden zudem in die

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Berechnung der Kinderalimente einfliessen und diese folglich erhöhen. Schliesslich
hätte dies Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen zur Folge. Im Gegensatz zur
parlamentarischen Initiative lag zur Standesinitiative kein Minderheitsantrag vor, so
dass dieser stillschweigend keine Folge gegeben wurde. 25

Im Juli 2021 – wenige Monate nach der Lancierung der Eidgenössischen Volksinitiative
«Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung – reichte der Kanton Basel-
Stadt eine Standesinitiative ein, mit der er eine baldige Einführung und Umsetzung der
Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene verlangte. Das Steuerrecht
müsse in Anbetracht der «neuen Gleichstellungsbewegung» und des gesellschaftlichen
Diskurses dringend «einen Schritt vorwärts» machen, zumal die Individualbesteuerung
«der Frau als Erwerbstätige[r] endlich die gleiche Eigenständigkeit» zugestehe wie dem
Mann. Den ersten Schritt müsse jedoch das Bundesparlament machen. 
Die WAK-SR beantragte im Oktober 2022 mit 9 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge
zu geben. Das Parlament habe den Bundesrat bereits mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Botschaft betraut, dieser habe eine Vernehmlassungsvorlage bis Ende
2022 versprochen. Man lehne parallele Aktivitäten des Parlaments ab, erklärte die
Kommissionsmehrheit. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.10.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seiner Kommission und gab der
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt für eine baldige Einführung und Umsetzung
der Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene stillschweigend keine Folge.
Bereits Anfang Jahr hatten die beiden Kommissionen über die verschiedenen, in der
Auslegeordnung des Bundesrats enthaltenen Möglichkeiten der Ehe- und
Familienbesteuerung diskutiert und sich für ein modifiziertes Ecoplan-Modell mit
Haushaltsabzug ausgesprochen. 27

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Pour le canton de Genève le constat est simple: la politique énergétique helvétique,
axée vers la production d'énergie renouvelable indigène, peine à avancer. Fort de ce
constat, le canton du bout du lac Léman a déposé une initiative cantonale qui charge
l'Assemblée fédérale de renforcer la formation fédérale dans la filière solaire afin de
créer les compétences nécessaires pour répondre à la hausse de la demande en
photovoltaïque, de soutenir financièrement, au niveau fédéral, l'installation de
panneaux photovoltaïques, et d'introduire des incitations fiscales pour renforcer
l'injection d'énergie solaire dans le réseau électrique. Le canton estime que ces
mesures permettraient de réduire les émissions de CO2 avec des actes concrets en
utilisant les ressources indigènes en énergies renouvelables afin de protéger le climat.
En d'autres termes, le canton de Genève positionne la politique énergétique comme
l'un des bras armés de la protection du climat.
La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats (CEATE-CE) préconise, à l'unanimité, de ne pas donner suite à
l'initiative cantonale genevoise. Elle estime que la loi sur un approvisionnement en
électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (21.047) répond au contenu de
l'initiative. De plus, elle précise qu'une offensive de formation dans la filière du solaire
a déjà été établie en collaboration avec les associations faîtières de la branche, la
Confédération et les cantons. Finalement, elle précise que la thématique du
recouvrement des façades et des toitures est prise en compte dans le Programme
Bâtiment de la Confédération. 28

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2023
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil des Etats a refusé de donner suite à l'initiative du canton de Genève. Cette
initiative cantonale, qui vise la réduction des émissions de CO2 avec des actes
concrets, notamment via la promotion des énergies indigènes comme le
photovoltaïque, a été tacitement rejetée par les sénateurs et sénatrices. Elles ont suivi
la recommandation unanime de leur Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-CE). 
En chambre, le rapporteur de commission Daniel Fässler (centre, AI), a indiqué que

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.12.2023
GUILLAUME ZUMOFEN
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l'ensemble des mesures préconisées par l’initiative ont déjà été ou seront mises en
œuvre, notamment grâce à l'initiative parlementaire Girod (verts, ZH) (19.443), la
révision de la loi sur l'énergie (LEne) (23.051) et l'acte modificateur unique de la loi
fédérale pour un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies
renouvelables (21.047).
L'initiative sera débattue au Conseil national. 29

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Mit einer Standesinitiative forderte der Kanton Zürich im April 2022 die Einführung
einer wirksamen Kerosinsteuer. Der Bundesrat sollte mit der Initiative aufgefordert
werden, sich auf EU-Ebene für eine Steuer auf Flugtreibstoffe einzusetzen, welche eine
Lenkungswirkung erzielt und sowohl für nationale als auch für internationale Flüge
gelten soll. Dank der Lenkungswirkung erhoffte sich der Kanton eine wirksame
Massnahme zur Erreichung der Pariser Klimaziele. 
Die UREK-SR beschäftigte sich im März 2023 mit der Initiative und beantragte mit 5 zu 3
Stimmen bei 2 Enthaltungen, ihr keine Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war
der Meinung, dass eine Kerosinsteuer auf globaler statt nur auf europäischer Ebene
anzustreben sei, und bevorzugte schneller realisierbare Massnahmen für den
Klimaschutz in der Flugbranche – beispielsweise eine obligatorische Beimischquote von
erneuerbaren Treibstoffen bei Flugzeugen, welche im Rahmen der laufenden Revision
des CO2-Gesetzes diskutiert werde. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2023
MARCO ACKERMANN

Die Standesinitiative aus dem Kanton Zürich für die Einführung einer wirksamen
Kerosinsteuer erfuhr im Ständerat im Sommer 2023 eine Absage. Mit 20 zu 10 Stimmen
bei 6 Enthaltungen sprach sich die kleine Kammer dagegen aus, dass sich der Bundesrat
auf EU-Ebene für eine Kerosinsteuer einsetzt. Kommissionssprecher Daniel Fässler
(mitte, AI) erklärte, dass die Initiative etwas verlange, was die Schweiz nicht umsetzen
könne, da sie nicht Teil der EU ist und seit 1944 ein internationales Abkommen bestehe,
wonach Steuern auf internationalen Flügen untersagt seien. Über Regulierungen des
Flugverkehrs im Sinne der Klimapolitik könne stattdessen im Rahmen der Revision des
CO2-Gesetzes diskutiert werden. Minderheitssprecherin Lisa Mazzone (gp, GE)
argumentierte vergebens zugunsten der Initiative. Sie kritisierte, dass sämtliche fossilen
Energieträger mit Ausnahme des Kerosins einer Besteuerung unterlägen, was einer
indirekten Subventionierung der Flugbranche durch die Allgemeinheit gleichkomme.
Die Initiative könne einen besseren Rahmen für eine effektive Klimapolitik schaffen.
Zudem habe es die Schweiz in anderen Bereichen auch geschafft, ihre Interessen ohne
Mitgliedschaft in der EU einzubringen, argumentierte die Genferin. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.06.2023
MARCO ACKERMANN

Post und Telekommunikation

Der Kanton Genf reichte im März 2020 eine Standesinitiative mit dem Titel
«Moratorium für die 5G- (und 4G-plus-) Technologie in der Schweiz» ein. Die
Standesinitiative forderte ähnlich wie die Initiative des Kantons Neuenburg, ein
Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes in der Schweiz zu
verhängen, in Kooperation mit den Kantonen ein nationales Funkwellen-Kataster zu
erstellen und auch bei der Vorbereitung der Netzabdeckung mit den Kantonen
zusammenzuarbeiten und deren Stellungnahmen miteinzubeziehen. 
In der Begründung der Initiative wurde festgehalten, dass vor dem Aufbau des 5G-
Netzes eine Grundsatzdebatte über das Für und Wider von 5G stattfinden müsse, zumal
die gesundheitlichen Auswirkungen auf Mensch und Natur noch nicht geklärt seien.
Auch seien die Auswirkungen auf das Klima sehr fragwürdig. Während die
Befürworterinnen und Befürworter von 5G davon ausgehen würden, dass «durch ein
präziseres Prozessmanagement Energie und Ressourcen gespart werden können», war
der Kanton Genf der Ansicht, dass es durch 5G eher zu einer Erhöhung des CO2-
Ausstosses kommen werde. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.03.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Im Mai 2021 befasste sich die KVF-SR einmal mehr mit dem Mobilfunkstandard 5G,
dieses Mal in Form von Standesinitiativen der Kantone Neuenburg, Jura und Genf. Der
Genfer Initiative, welche ein Moratorium für die 5G- (und 4G-plus-) Technologie in der
Schweiz forderte, wurde keine Folge gegeben. Sie wurde mit 11 zu 1 Stimmen deutlich
abgelehnt und dies mit derselben Begründung wie bei den beiden anderen
Standesinitiativen. Die Kommission argumentierte in ihrem Bericht, dass – obwohl die
so genannten Millimeterwellen für den Schweizer Mobilfunk derzeit nicht verwendet
werden – die Forschung bezüglich möglicher Auswirkungen dieser Wellen auf die
Gesundheit bereits stark vorangetrieben werde. Diese Forschung sei auch durch die
Gruppe Mobilfunk und Strahlung empfohlen sowie in der überwiesenen Motion 19.4073
von Edith Graf-Litscher (sp, TG) gefordert worden. Die Kommission hielt in ihrem
Bericht gleichzeitig fest, dass bei den derzeit geltenden Grenzwerten für die
Mobilfunkanlagen bislang keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen festgestellt
werden konnten. Die Forderung nach einem Funkwellenkataster und somit nach einem
Monitoring der Strahlenbelastung sah die Kommission als erfüllt an, auch würden die
Gemeinden und die Bevölkerung bei der Planung der Netzabdeckung bereits stark
involviert, was die Standesinitiative ebenfalls gefordert hatte.
Die Kommission reichte im Zuge ihrer Debatte ein eigenes Postulat (Po. 21.3596) ein,
um beim allenfalls in Zukunft genutzten Millimeterwellenbereich bedacht vorgehen zu
können. Dieses Postulat solle daher «den frühzeitigen Informationsfluss zwischen
Behörden und der Bevölkerung [sicherstellen], sowie den Einbezug der Kantone und
der zuständigen Parlamentskommissionen in eine künftige Nutzung von Frequenzen im
sogenannten Millimeterwellenbereich [garantieren]». Durch das Postulat solle zudem
gewährleistet werden, dass die Forschungsergebnisse über die Auswirkungen der neuen
Millimeterwellenfrequenz in die Planung der Nutzung dieser Frequenzbänder
berücksichtigt werden. 33

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Genf betreffend ein Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz gemeinsam
mit zwei ähnlich gelagerten Initiativen der Kantone Jura und Neuenburg sowie dem
Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im sogenannten
Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der Ständerat gab den
drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat schloss sich in der Frühjahrssession 2022 seiner vorberatenden KVF-NR
sowie dem Ständerat an und gab der Standesinitiative des Kantons Genf betreffend ein
Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz sowie zwei ähnlichen Initiativen der
Kantone Neuenburg und Jura keine Folge. Diese sind somit erledigt. 35

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Eine Standesinitiative des Kantons Aargau befasste sich mit der Frage des
Eigenmietwerts. Der Vorstoss, welcher im Oktober vom Aargauer Grossen Rat
überwiesen wurde, verlangt, dass die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte
auch für die direkte Bundessteuer gelten sollen, soweit sie mindestens den halben
Marktwert umfassen. 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.1991
DIRK STROHMANN
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Wohnungsbau und -eigentum

Anfang Januar 2017 beriet die WAK-SR zwei Standesinitiativen der Kantone Aargau
(08.331) und Graubünden (09.304) zur Förderung der Energiesanierung in älteren
Bauten durch Schaffung weiterer fiskalischer Anreize. Einstimmig stellte sich die
Kommission dagegen, den Anliegen Folge zu geben. Solche Massnahmen seien während
den Beratungen zur Energiestrategie 2050 intensiv diskutiert und zum Teil beschlossen
worden. So könnten energetische Sanierungen in bis zu zwei nachfolgenden
Steuerjahren neu als Unterhaltskosten abgezogen werden. Zeitgleich stellte sich die
Kommission ebenfalls einstimmig gegen zwei Motionen – ein Anliegen der RL-Fraktion
und ein Anliegen ihrer Schwesterkommission – mit inhaltlich ähnlichen Forderungen.
Beide waren bereits vor den Beratungen zur Energiestrategie vom Nationalrat
angenommen worden. 37

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Le Conseil national décide, sans discussion, de ne pas donner suite à l'initiative
cantonale relative à l'assainissement énergétique des vieux immeubles par des
incitations fiscales. Tout comme l'initiative cantonale grisone (09.304), elle est donc
liquidée. La chambre du peuple a suivi la proposition de la CER-CN qui, sans
opposition, recommandait de ne pas y donner suite. Cette décision confirme
également la position du Conseil des Etats, chambre prioritaire, qui a également rejeté
les motions (09.3142) et (09.3354). 38

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
DIANE PORCELLANA

Umweltschutz

Klimapolitik

Im März 2019 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative mit dem Titel
«Klimanotstand. Lenkungsabgabe für den Flugverkehr» ein. Darin wird gefordert, dass
eine Lenkungsabgabe auf Flugtickets erhoben wird, damit die Treibhausgasemissionen
gesenkt werden. Zudem sollen Anreize zur Umstellung auf klimafreundlichere
Verkehrsmittel geschaffen werden, um den negativen Auswirkungen des Klimawandels
zu begegnen. Schliesslich solle sich die Schweiz auf internationaler Ebene für eine
Kerosinsteuer einsetzen.   
Die UREK-SR beriet die Standesinitiative im August 2020. Sie befürwortete das
Anliegen, kam aber zum Schluss, dass der Initiative keine Folge zu geben sei, weil im
Rahmen der Debatte zum CO2-Gesetz bereits eine Flugticketabgabe vorgeschlagen
worden sei. 39

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.08.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im März 2019 reichte der Kanton St. Gallen eine Standesinitiative ein, die eine
Besteuerung der Flugtickets in der Höhe einer allfälligen CO2-Abgabe auf Kerosin
forderte. Die Kantonsregierung war der Ansicht, dass die Bundesversammlung mehr
unternehmen müsse, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. In der Schweiz sei der
Flugverkehr derzeit für einen gewichtigen Teil der klimaschädlichen Emissionen
verantwortlich. Dennoch bezahlten Fluggesellschaften bislang keine CO2-Abgabe auf
Treibstoff.
Die UREK-SR beantragte im August 2020, der Initiative keine Folge zu geben. Sie
argumentierte, wie schon bei der Standesinitiative des Kantons Genf (19.304), dass das
Anliegen bereits in die Beratungen des zu revidierenden CO2-Gesetzes eingeflossen
sei. 40

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.08.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die kleine Kammer folgte im Herbst 2020 der Empfehlung ihrer vorberatenden UREK-
SR und gab der Standesinitiative Genf «Klimanotstand. Lenkungsabgabe für den
Flugverkehr» keine Folge. 41

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Standesinitiative des Kantons St. Gallen zur Besteuerung von Flugtickets fand im
Herbst 2020 im Ständerat keine Mehrheit; sie wurde auf Empfehlung der
vorberatenden UREK-SR stillschweigend abgelehnt. 42

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Mitte Februar 2021 befasste sich die UREK-SR mit fünf Standesinitiativen der Kantone
Luzern, Wallis, Freiburg, Bern und Neuenburg, die allesamt eine Flugticketabgabe
fordern (Kt.Iv. 19.310, Kt.Iv. 19.314, Kt.Iv. 19.315, Kt.Iv. 19.319, Kt.Iv. 20.317). Die
Kommission beantragte einstimmig, den Initiativen keine Folge zu geben, da dieses
Anliegen bereits in das revidierte CO2-Gesetz (BRG 17.071) eingeflossen sei. 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahressession 2021 mit den fünf
Standesinitiativen für eine CO2-Abgabe auf Flugtickets. Martin Schmid (fdp, GR)
erläuterte, dass die vorberatende UREK-SR die Initiativen ablehne. Die Forderung sei
durch die Einführung einer Flugticketabgabe im revidierten CO2-Gesetz bereits erfüllt
worden. Die kleine Kammer folgte dieser Einschätzung und gab den fünf Initiativen
keine Folge. 44

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Dezember 2019 reichte der Kanton Basel-Stadt eine Standesinitiative bezüglich
einer Abgabe auf Flugtickets ein; die Höhe der Abgabe solle sich dabei nach der Länge
der Flugstrecke richten. Zudem solle sich das Parlament auf internationaler Ebene für
eine Kerosinsteuer stark machen. Der Kanton Basel-Stadt gab verschiedene
Beweggründe für die Einreichung dieser Initiative an. So decke der Flugverkehr weder
seine Infrastrukturkosten, noch die externen Kosten, wie etwa Gesundheitsschäden
durch Lärmimmissionen. Auch hätten in Europa bereits andere Staaten eine
Flugticketabgabe eingeführt. Auch die Schweiz solle nun wichtige Schritte hin zu mehr
Kostenwahrheit und Verursachergerechtigkeit unternehmen. Der Kanton Basel-Stadt
begrüsste es zudem, dass beim zu revidierenden CO2-Gesetz eine Flugticketabgabe
bereits Gegenstand der Diskussionen war. Mit dieser Initiative und weiteren, bereits
eingereichten oder vorgesehenen Standesinitiativen (beispielsweise vom
Schwesterkanton Basel-Landschaft) solle der Druck auf das Parlament aufrecht erhalten
werden.
Die UREK-SR befasste sich im März 2021 mit der Initiative. Da das CO2-Gesetz
mittlerweile beraten und darin eine CO2-Abgabe auf Flugtickets integriert worden war,
sprach sich die Kommission einstimmig dafür aus, den Standesinitiativen der beiden
Basel keine Folge zu geben. 45

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Juni 2020 reichte die Regierung des Kantons Basel-Landschaft eine Standesinitiative
ein, worin sie die Einführung einer Kerosinsteuer auf Flugtickets forderte. Diese
Besteuerung solle international koordiniert sein, um Verlagerungseffekte zu vermeiden;
dafür müsse nun rasch das Chicagoer Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt
von 1944 entsprechend angepasst werden. Die Einnahmen aus dieser Besteuerung
sollen gemäss Initiativtext für Klimaschutzmassnahmen verwendet oder an die
Bevölkerung rückerstattet werden.
Die Kantonsregierung von Basel-Landschaft begründete ihre Initiative damit, dass der
Bund bis anhin keine griffigen Massnahmen zur Reduzierung der Klima- und
Luftbelastung durch den Flugverkehr getroffen habe. Heute würde das Fliegen sogar
noch steuerlich bevorzugt, da für den internationalen Flugverkehr weder eine
Mehrwertsteuer noch eine Mineralölsteuer anfalle.
Die UREK-SR befasste sich im März 2021 mit dem Anliegen. Da mittlerweile im Rahmen
des revidierten CO2-Gesetzes eine CO2-Abgabe auf Flugtickets beschlossen worden
war, sprach sich die Kommission einstimmig dafür aus, sowohl der Standesinitiative
Basel-Landschaft als auch jener von Basel-Stadt mit einer ähnlichen Forderung keine
Folge zu geben. 46

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich in der Sommersession 2021 über je eine Initiative des
Kantons Basel-Landschaft sowie des Kantons Basel-Stadt (Kt. Iv. 20.307), welche eine
Flugticketabgabe sowie die Einführung einer international abgestimmten Kerosinsteuer
forderten. Die kleine Kammer gab den Initiativen keine Folge. Kommissionssprecher
Schmid (fdp, GR) resümierte, dass eine Flugticketabgabe in der an der Urne
abgelehnten Revision des CO2-Gesetzes vorgesehen gewesen sei. Es sei derzeit offen,
wie es nach diesem Verdikt mit der Klimagesetzgebung weitergehen solle. Die UREK-SR
werde aber bald eine Auslegeordnung dazu vornehmen. Die beiden
Kantonsvertreterinnen Eva Herzog (sp, BS) und Maya Graf (gp, BL) erklärten in der
Ratsdebatte, dass sie den Beschluss der Kommission, den Initiativen keine Folge zu
geben, akzeptieren können. Sie betonten jedoch, dass die Schweiz nach wie vor die

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zu erfüllen habe und die Themen
Flugticketabgabe und Besteuerung von Kerosin bald wieder zur Diskussion stehen
würden. 47

Der Ständerat beugte sich in der Sommersession 2021 über je eine Initiative des
Kantons Basel-Stadt sowie des Kantons Basel-Landschaft (Kt. Iv. 20.319), welche eine
Flugticketabgabe sowie die Einführung einer international abgestimmten Kerosinsteuer
forderten. Der Ständerat lehnte beide Initiativen ab. UREK-SR-Sprecher Schmid (fdp,
GR) resümierte, dass eine Flugticketabgabe in der an der Urne abgelehnten Revision
des CO2-Gesetzes vorgesehen gewesen sei. Nun sei aber nicht der richtige Zeitpunkt,
um diese Forderung gleich wieder aufs Parkett zu bringen. Es brauche zuerst eine
Auslegeordnung zur Klima- und CO2-Thematik, welche die UREK-SR in Kürze
vornehmen werde. Die beiden Kantonsvertreterinnen Eva Herzog (sp, BS) und Maya Graf
(gp, BL) zeigten sich damit einverstanden, den Initiativen keine Folge zu geben. 48

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die UREK-NR befasste sich im August 2021 mit der Standesinitiative Genf bezüglich
einer Lenkungsabgabe für den Flugverkehr sowie mit acht weiteren, ähnlich gelagerten
Standesinitiativen zu einer Flugticketabgabe respektive zu einer Kerosinsteuer (Kt. Iv.
SG 19.305; Kt. Iv. LU 19.310; Kt. Iv. VS 19.314; Kt. Iv. FR 19.315; Kt. Iv. BE 19.319 und Kt. Iv.
NE 20.317, sowie Kt. Iv. BS 20.307 und Kt. Iv. BL 20.319). Die Kommission lehnte die
Initiativen allesamt ab. Nach der Ablehnung des totalrevidierten CO2-Gesetzes an der
Urne, welches eine Flugticketabgabe beinhaltet hätte, wollte die Mehrheit der UREK-NR
nun eine umfassende Diskussion über die Zukunft des klimaverträglichen Flugverkehrs
führen. Sie reichte daher einen eigenen Vorstoss (Po. 21.3973) zu diesem Thema ein. 49

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die UREK-NR befasste sich im August 2021 mit der Standesinitiative St. Gallen
bezüglich einer Flugticketabgabe sowie mit acht weiteren, ähnlich gelagerten
Standesinitiativen (Kt. Iv. GE 19.304; Kt. Iv. LU 19.310; Kt. Iv. VS 19.314; Kt. Iv. FR 19.315; Kt.
Iv. BE 19.319 und Kt. Iv. NE 20.317, sowie Kt. Iv. BS 20.307 und Kt. Iv. BL 20.319). Die
Kommission lehnte die Initiativen allesamt ab. Nach der Ablehnung des totalrevidierten
CO2-Gesetzes an der Urne, welches eine Flugticketabgabe beinhaltet hätte, wollte die
Mehrheit der UREK-NR nun eine umfassende Diskussion über die Zukunft des
klimaverträglichen Flugverkehrs führen. Sie reichte daher einen eigenen Vorstoss (Po.
21.3973) zu diesem Thema ein. 50

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die UREK-NR beschäftigte sich im August 2021 mit fünf Standesinitiativen der Kantone
Luzern, Wallis, Freiburg, Bern und Neuenburg, die alle eine Flugticketabgabe
forderten, sowie mit vier weiteren ähnlich gelagerten Standesinitiativen (Kt. Iv. GE
19.304; Kt. Iv. SG 19.305; Kt. Iv. BS 20.307 und Kt. Iv. BL 20.319). Die Kommission lehnte
die Initiativen allesamt ab. Nach der Ablehnung des totalrevidierten CO2-Gesetzes,
welches eine Flugticketabgabe beinhaltet hätte, wollte die Mehrheit der Kommission
nun eine weitreichende Diskussion über die Zukunft des klimaverträglichen
Flugverkehrs führen. Sie reichte daher einen eigenen Vorstoss (Po. 21.3973) zu diesem
Thema ein. 51

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die UREK-NR beschäftigte sich im August 2021 mit der Initiative des Kantons Basel-
Stadt zu einer Flugticketabgabe sowie mit acht ähnlichen Standesinitiativen (Kt. Iv. GE
19.304; Kt. Iv. SG 19.305; Kt. Iv. LU 19.310; Kt. Iv. VS 19.314; Kt. Iv. FR 19.315; Kt. Iv. BE
19.319; Kt. Iv. NE 20.317 und Kt. Iv. BL 20.319). Die Kommission lehnte die Initiativen
allesamt ab. Nach der Ablehnung des totalrevidierten CO2-Gesetzes an der Urne,
welches eine Flugticketabgabe beinhaltet hätte, wollte die Mehrheit der UREK-NR nun
eine weitreichende Diskussion über die Zukunft des klimaverträglichen Flugverkehrs
führen. Sie reichte daher einen eigenen Vorstoss (Po. 21.3973) zu diesem Thema ein. 52

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die UREK-NR beschäftigte sich im August 2021 mit der Initiative des Kantons Basel-
Landschaft zu einer international koordinierten Besteuerung von Kerosin sowie mit
acht ähnlichen Standesinitiativen (Kt. Iv. GE 19.304; Kt. Iv. SG 19.305; Kt. Iv. LU 19.310; Kt.
Iv. VS 19.314; Kt. Iv. FR 19.315; Kt. Iv. BE 19.319; Kt. Iv. NE 20.317 und Kt. Iv. BS 20.307). Die
Kommission lehnte die Initiativen allesamt ab. Nach der Ablehnung des totalrevidierten
CO2-Gesetzes an der Urne, welches eine Flugticketabgabe beinhaltet hätte, wollte die
Mehrheit der UREK-NR nun eine umfassende Diskussion über die Zukunft des
klimaverträglichen Flugverkehrs führen. Sie reichte daher einen eigenen Vorstoss (Po.
21.3973) zu diesem Thema ein. 53

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen bezüglich einer CO2-Abgabe für den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin (Kt.Iv. GE 19.304; Kt.Iv. SG 19.305; Kt.Iv. LU 19.310; Kt.Iv. VS
19.314; Kt.Iv. FR 19.315; Kt.Iv. BE 19.319; Kt.Iv. NE 20.317; Kt.Iv. BS 20.307 sowie Kt.Iv. BL
20.319).
Die Mehrheit der vorberatenden UREK-NR lehnte alle Initiativen ab; drei starke
Minderheiten aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitte-, der SP- und der Grünen-
Fraktionen beantragten jedoch Folgegeben. Kommissionssprecher Matthias Samuel
Jauslin (fdp, AG) erörterte, dass die Kommission die Emissionen des Flugverkehrs zwar
als Problem erachte und dass das Fliegen allgemein zu günstig sei. Es sei aber
problematisch, eine Flugticketabgabe kurz nach Ablehnung des CO2-Gesetzes in der
Volksabstimmung, welches eine ebensolche Abgabe beinhaltet hätte, wieder von
Neuem aufs Parkett zu bringen. Auch die Einführung einer Kerosinsteuer lehne die
Mehrheit der Kommission ab: Eine solche Masssnahme solle nicht im Alleingang
eingeführt werden, sondern müsse international koordiniert werden. Die drei
Minderheitensprecherinnen Priska Wismer-Felder (mitte, LU), Delphine Klopfenstein
Broggini (gp, GE) und Nadine Masshardt (sp, BE) liessen diese Argumente nicht gelten.
Sie forderten, dass alle Sektoren einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele
leisteten; zudem sei der Flugverkehr einer der am schnellsten wachsenden Verursacher
von Treibhausgasen. Überdies sei es nicht klar, welche einzelnen Massnahmen des
CO2-Gesetzes für dessen Scheitern an der Urne verantwortlich seien. Die
Flugticketabgabe sei jedenfalls ein breit abgestütztes Anliegen, das weiterverfolgt
werden müsse. Zusätzlich müssten aber auch die alternativen Zugverbindungen stark
ausgebaut werden. Nadine Masshardt rief schliesslich betreffend die Einführung einer
Kerosinsteuer in Erinnerung, dass die EU-Kommission im Sommer 2021 «ein
europaweites Vorgehen für die Kerosinbesteuerung von innereuropäischen Flügen
beschlossen» habe. Die Schweiz solle doch bei diesem Projekt aktiv mitwirken, schloss
die Berner Nationalrätin.
Diese Argumente verfingen jedoch bei der Mehrheit des Rates nicht; mit jeweils
ähnlichen Stimmenverhältnissen wurden alle neun Initiativen abgelehnt. Die
Befürworterinnen und Befürworter stammten aus den Reihen der SP- und der Grünen-
Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und Vertreter der GLP- und der Mitte-
Fraktionen sprachen sich für die Initiativen aus. 54

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen betreffend einer CO2-Abgabe auf den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin. Neben der Standesinitiative des Kantons St. Gallen standen
auch diejenigen der Kantone Genf (Kt.Iv. 19.304), Basel-Stadt (Kt.Iv. 20.307), Luzern
(Kt.Iv. 19.310), Wallis (Kt.Iv. 19.314), Freiburg (Kt.Iv. 19.315), Bern (Kt.Iv. 19.319), Neuenburg
(Kt.Iv. 20.317) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.319) zur Debatte.
Nach einer kurzen Diskussion lehnte der Nationalrat alle Initiativen mit jeweils
ähnlichen Stimmenverhältnissen ab. Die Befürworterinnen und Befürworter stammten
aus den Reihen der SP- und der Grünen-Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und
Vertreter der GLP- und der Mitte-Fraktionen stimmten den Initiativen zu. 55

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen betreffend einer CO2-Abgabe auf den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin. Neben den fünf Standesinitiativen der Kantone Freiburg
(Kt.Iv. 19.315), Luzern (Kt.Iv. 19.310), Wallis (Kt.Iv. 19.314), Bern (Kt.Iv. 19.319) und
Neuenburg (Kt.Iv. 20.317) standen auch diejenigen der Kantone Genf (Kt.Iv. 19.304), St.
Gallen (Kt.Iv. 19.305) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.319) zur Debatte.
Nach einer kurzen Diskussion lehnte der Nationalrat alle Initiativen mit jeweils
ähnlichen Stimmenverhältnissen ab. Die Befürworterinnen und Befürworter stammten

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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aus den Reihen der SP- und der Grünen-Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und
Vertreter der GLP- und der Mitte-Fraktionen stimmten den Initiativen zu. 56

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen betreffend einer CO2-Abgabe auf den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin. Neben der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft
standen auch diejenigen der Kantone Genf (Kt.Iv. 19.304), St. Gallen (Kt.Iv. 19.305),
Luzern (Kt.Iv. 19.310), Wallis (Kt.Iv. 19.314), Freiburg (Kt.Iv. 19.315), Bern (Kt.Iv. 19.319),
Neuenburg (Kt.Iv. 20.317) und Basel-Stadt (Kt.Iv. 20.307) zur Debatte.
Nach einer kurzen Diskussion lehnte der Nationalrat alle Initiativen mit jeweils
ähnlichen Stimmenverhältnissen ab. Die Befürworterinnen und Befürworter stammten
aus den Reihen der SP- und der Grünen-Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und
Vertreter der GLP- und der Mitte-Fraktionen stimmten den Initiativen zu. 57

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen bezüglich einer CO2-Abgabe auf den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin. Neben der Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt standen
auch diejenigen der Kantone Genf (Kt.Iv. 19.304), St. Gallen (Kt.Iv. 19.305), Luzern (Kt.Iv.
19.310), Wallis (Kt.Iv. 19.314), Freiburg (Kt.Iv. 19.315), Bern (Kt.Iv. 19.319), Neuenburg (Kt.Iv.
20.317) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.319) zur Debatte. Nach einer kurzen Diskussion
lehnte der Nationalrat alle Initiativen mit jeweils ähnlichen Stimmenverhältnissen ab.
Die Befürworterinnen und Befürworter stammten aus den Reihen der SP- und der
Grünen-Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und Vertreter der GLP- und der
Mitte-Fraktionen stimmten den Initiativen zu. 58

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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